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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Freiburg
vom 29.Â September 2022 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden Instanzen nicht zu erstatten.

Tatbestand

Zwischen den Beteiligte ist die GewÃ¤hrung von Krankengeld fÃ¼r den Zeitraum
21.Â April bis 22.Â Dezember 2020 streitig.

Der 1968 geborene KlÃ¤ger ist als Unternehmensberater und Coach hauptberuflich
selbstÃ¤ndig tÃ¤tig. Er war bis zur Beendigung der Mitgliedschaft zum
31.Â Dezember 2020 bei der Beklagten freiwillig krankenversichert, zunÃ¤chst ohne
Anspruch auf Krankengeld. Die BeitrÃ¤ge wurden zuletzt aufgrund des
Einkommensteuerbescheides fÃ¼r das Jahr 2016, aus dem EinkÃ¼nfte aus
selbstÃ¤ndiger Arbeit in HÃ¶he von 137.153,00Â â�¬ hervorgingen, aus der
Beitragsbemessungsgrenze erhoben.
Â 
Am 7.Â Januar 2020 bescheinigteÂ K1 dem KlÃ¤ger ArbeitsunfÃ¤higkeit aufgrund
eines zerebralen Aneurysmas sowie einer zerebralen arteriovenÃ¶sen Fistel bis
17.Â Januar 2020. Am 15.Â Januar 2020 teilte der KlÃ¤ger der Beklagten mit, er
wolle sich ab dem nÃ¤chsten Monat mit Anspruch auf Krankengeld ab dem 43.Â Tag
einer ArbeitsunfÃ¤higkeit oder stationÃ¤ren Behandlung versichern. Er sei seit dem
17.Â Januar 2020 arbeitsunfÃ¤hig. Mit Bescheid vom 11.Â Februar 2020 lehnte die
Beklagte die Umstellung der Versicherung in eine Versicherung mit Anspruch auf
Krankengeld wegen bestehender ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers ab. Auf dessen
erneute WahlerklÃ¤rung vom 12.Â Februar 2020, mit der er angab, arbeitsfÃ¤hig zu
sein, stellte die Beklagte mit Bescheid vom 5.Â MÃ¤rz 2020 die freiwillige
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld fest. Unter Zugrundelegung der
Beitragsbemessungsgrenze von 4.687,50Â â�¬ monatlich (156,25Â â�¬ tÃ¤glich)
setzte sie die BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung fÃ¼r Februar 2020 auf
843,75Â â�¬ und ab MÃ¤rz 2020 auf monatlich 871,88Â â�¬ fest. Am 18.Â MÃ¤rz
2020 stellte der KlÃ¤ger einen Antrag auf ErmÃ¤Ã�igung seiner MitgliedsbeitrÃ¤ge.
Zur BegrÃ¼ndung gab er an, er habe inzwischen eine langfristigere Prognose fÃ¼r
das Jahr 2020. GroÃ�e Teile seiner Branche seien zum vÃ¶lligen Stillstand
gekommen; auÃ�er den EinkÃ¼nften im Januar (aus der Arbeit in 2019) kÃ¶nne er
fÃ¼r 2020 kein Einkommen absehen. Er bitte deshalb um Reduzierung seiner
BeitrÃ¤ge gemÃ¤Ã� beigefÃ¼gtem Antrag. Auf dem Antragsformular bezifferte er
die voraussichtlichen durchschnittlichen monatlichen EinkÃ¼nfte aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit in den kommenden zwÃ¶lf Monaten mit 1.500,00Â â�¬.
Er legte auÃ�erdem ein Schreiben seiner Steuerberaterin H1 vom 24.Â MÃ¤rz 2020
vor, wonach der Einkommensteuerbescheid fÃ¼r 2018 noch nicht vorliege,
aufgrund der eingereichten SteuererklÃ¤rung 2018 aber mit einem Gesamtbetrag
der EinkÃ¼nfte von 163.431,00Â â�¬ zu rechnen sei. Der KlÃ¤ger wies ergÃ¤nzend
hierzu darauf hin, dass sein Einkommen im Jahr 2020 aufgrund der Coronakrise in
keinem Zusammenhang mit dem Einkommen aus dem Jahr 2018 stehe. Mit
Bescheid vom 25.Â MÃ¤rz 2020 reduzierte die Beklagte die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers
zur freiwilligen Krankenversicherung rÃ¼ckwirkend ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 auf
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vorlÃ¤ufig monatlich 197,47Â â�¬ (155,00Â â�¬ Kranken- und 7,43Â â�¬
Pflegeversicherung). Der Beitragsberechnung legte sie die
Mindestbeitragsbemessungsgrenze von 1.061,67Â â�¬ und ein zu
berÃ¼cksichtigendes Einkommen von â��0,00Â â�¬â�� zugrunde.

Am 22.Â April 2020 beantragte der KlÃ¤ger unter Vorlage einer
ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung desÂ B1 vom 10.Â MÃ¤rz 2020
Krankengeld.Â B1 schrieb den KlÃ¤ger ab dem 10.Â MÃ¤rz 2020 zunÃ¤chst bis zum
30.Â MÃ¤rz 2020 wegen der Diagnose F48.0 (Neurasthenie) arbeitsunfÃ¤hig. In der
Folge bescheinigteÂ B1 wegen dieser Diagnose ArbeitsunfÃ¤higkeit bis
22.Â Dezember 2020 (am 27.Â MÃ¤rz 2020 voraussichtlich bis 27.Â April 2020, am
27.Â April 2020 voraussichtlich bis 27.Â Mai 2020, am 25.Â Mai 2020 voraussichtlich
bis 24.Â Juni 2020, am 24.Â Juni 2020 voraussichtlich bis 6.Â Juli 2020, am 6.Â Juli
2020 bis voraussichtlich 5.Â August 2020, am 5.Â August 2020 bis voraussichtlich
4.Â September 2020, am 4.Â September 2020 bis voraussichtlich 2.Â Oktober 2020,
am 28.Â September 2020 bis voraussichtlich 26.Â Oktober 2020, am 26.Â Oktober
2020 bis voraussichtlich 22.Â November 2020, am 23.Â November 2020 bis
voraussichtlich 22.Â Dezember 2020). Am 30.Â Juni 2020 wurde der KlÃ¤ger durch
das UniversitÃ¤tsklinikum F1 stationÃ¤r wegen der angeborenen arteriovenÃ¶sen
Fistel der zerebralen GefÃ¤Ã�e aufgenommen. Auf Anforderung der Beklagten
gabÂ B1 im Bericht fÃ¼r die Krankenkasse bei Fortbestehen der
ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 4.Â Mai 2020 an, der KlÃ¤ger sei wegen der Diagnosen
F48.0, I67.11 (Zerebrale arteriovenÃ¶se Fistel, erworben) und H93.1
(OhrgerÃ¤usche, Tinnitus) arbeitsunfÃ¤hig; der Zeitpunkt des Wiedereintritts der
ArbeitsfÃ¤higkeit sei nicht absehbar.

Mit Bescheid vom 5.Â Mai 2020 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung von
Krankengeld fÃ¼r die seit 10.Â MÃ¤rz 2020 bestehende ArbeitsunfÃ¤higkeit mit der
BegrÃ¼ndung ab, Krankengeld als Entgeltersatzleistung kÃ¶nne nicht gewÃ¤hrt
werden, da dem KlÃ¤ger wÃ¤hrend der ArbeitsunfÃ¤higkeit kein Einkommen
entfalle. Als letzten Einkommensnachweis habe der KlÃ¤ger ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020
einen Gewinneinbruch gemeldet und es seien NegativeinkÃ¼nfte aus der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit bescheinigt worden. Bei keinen EinkÃ¼nften aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit werde die Umstellung des VersicherungsverhÃ¤ltnisses
auf eine Versicherung ohne Anspruch auf Krankengeld empfohlen.

Zur BegrÃ¼ndung seines hiergegen eingelegten Widerspruchs trug der KlÃ¤ger vor,
bei freiwillig versicherten selbstÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tigen sei im Regelfall auf das
Einkommen aus dem letzten vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit abgeschlossenen
Kalenderjahr abzustellen, da das fÃ¼r die Ermittlung des Regelentgeltes
maÃ�gebliche Arbeitseinkommen nach dem Einkommensteuerrecht ermittelt
werde. Eine Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse nach Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit sei
ohne Bedeutung fÃ¼r die Berechnung des Krankengeldes. Mit
Widerspruchsbescheid vom 22.Â Oktober 2020 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Bei freiwillig versicherten hauptberuflich SelbstÃ¤ndigen sei im Sinne
einer widerlegbaren Vermutung ein Regelentgelt zugrunde zu legen, das dem
Betrag entspreche, aus dem zuletzt vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit BeitrÃ¤ge
entrichtet worden seien. Ein Abweichen von dieser Vermutung komme nicht in
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Betracht, da die Einnahmen des KlÃ¤gers seit dem 1.Â MÃ¤rz 2020 und damit
bereits vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit unterhalb der
Mindestbeitragsbemessungsgrenze gelegen hÃ¤tten. Das Einkommen aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit sei nicht aufgrund der ArbeitsunfÃ¤higkeit entfallen; der
KlÃ¤ger habe vielmehr bereits zuvor keine Einnahmen mehr erzielt.

Am 17.Â November 2020 erhob der KlÃ¤ger hiergegen Klage beim Sozialgericht
Freiburg (SG). ErgÃ¤nzend zu seinem Vortrag im Widerspruchsverfahren trug er vor,
nicht durchgehend seit dem 7.Â Januar 2020 arbeitsunfÃ¤hig gewesen zu sein. Eine
Mitarbeiterin der Beklagten habe das Antragsformular seiner ersten WahlerklÃ¤rung
vom 15.Â Januar 2020 von ihm unbemerkt falsch ausgefÃ¼llt, tatsÃ¤chlich sei er bis
zum 17.Â Januar 2020 arbeitsunfÃ¤hig gewesen. Er legte eine E-Mail seiner
Steuerberaterin H2 vom 21.Â Juli 2021 vor, in der diese bestÃ¤tigte, dass der
KlÃ¤ger im MÃ¤rz 2020 laut betriebswirtschaftlicher Auswertung aus der
Buchhaltung EinkÃ¼nfte aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit von -4.148,13Â â�¬
(Verlust) erzielt habe. Aus dem im Klageverfahren vorgelegten
Einkommenssteuerbescheid vom 10.Â Februar 2021 fÃ¼r das Jahr 2019 (Bl.Â 38 der
SG-Akte) ergaben sich EinkÃ¼nfte aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit in HÃ¶he von
104.931,00Â â�¬. Der KlÃ¤ger legte auÃ�erdem eine
ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung desÂ B1 bis 22.Â Dezember 2020 vor und
machte zuletzt einen Anspruch auf GewÃ¤hrung von Krankengeld fÃ¼r den
Zeitraum 21.Â April bis 22.Â Dezember 2020 geltend.

Die Beklagte trat der Klage entgegen und trug vor, es sei bereits fraglich, ob der
KlÃ¤ger nicht seit dem 7.Â Januar 2020 durchgehend arbeitsunfÃ¤hig gewesen sei
mit der Folge, dass die Versicherung mit Krankengeldanspruch unrechtmÃ¤Ã�ig
zustande gekommen und rÃ¼ckwirkend zu annullieren sei. Das im Jahr 2019
erzielte Einkommen sei unerheblich, da der KlÃ¤ger zu diesem Zeitpunkt noch nicht
mit Anspruch auf Krankengeld versichert gewesen sei.

Mit Urteil vom 29.Â September 2022 verurteilte das SG die Beklagte, dem KlÃ¤ger
unter Aufhebung des Bescheids vom 5.Â Mai 2020 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22.Â Oktober 2020 Krankengeld in gesetzlicher
HÃ¶he in der Zeit vom 21.Â April 2020 bis zum 22.Â Dezember 2020 zu gewÃ¤hren.
Der Beklagten wurde die HÃ¤lfte der auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers dem
Grunde nach auferlegt. Die Krankenversicherung des KlÃ¤gers mit Anspruch auf
Krankengeld sei wirksam zustande gekommen. Der KlÃ¤ger sei zum Zeitpunkt der
Abgabe seiner WahlerklÃ¤rung am 12.Â Februar 2020 arbeitsfÃ¤hig gewesen. Dem
Krankengeldanspruch des KlÃ¤gers gegen die Beklagte stehe auch nicht entgegen,
dass er in seiner hauptberuflich selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit ab dem Jahr 2020
erhebliche GewinneinbuÃ�en bis hin zu NegativeinkÃ¼nften im Februar und MÃ¤rz
2020 gehabt habe. Der KlÃ¤ger habe seine hauptberufliche selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht aufgegeben. Entgegen der
Auffassung der Beklagten stehe auch die Erzielung von NegativeinkÃ¼nften durch
den KlÃ¤ger im Februar und MÃ¤rz 2020 seinem Krankengeldanspruch nicht
entgegen. FÃ¼r die Berechnung des Krankengeldes sei bei freiwillig versicherten
hauptberuflich SelbstÃ¤ndigen nach Â§Â 47 Abs.Â 4 Satz 2 FÃ¼nftes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V) im Sinne einer widerlegbaren Vermutung ein Regelentgelt
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zu Grunde zu legen, das dem Betrag entspreche, aus dem zuletzt vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit freiwillige BeitrÃ¤ge entrichtet worden seien. Es lÃ¤gen
konkrete Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass die zunÃ¤chst nach der
Beitragsbemessungsgrenze erhobenen BeitrÃ¤ge der wirtschaftlichen Situation des
KlÃ¤gers zum Zeitpunkt des Eintritts seiner ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht mehr
entsprochen hÃ¤tten. Auch die nach der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage
erhobenen BeitrÃ¤ge hÃ¤tten die die tatsÃ¤chliche wirtschaftliche
LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers nicht genau zu erfassen vermocht. FÃ¼r die
Ermittlung des tatsÃ¤chlichen Arbeitseinkommens zur Bestimmung des
Regelentgelts sei auf das vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit abgeschlossene
Kalenderjahr abzustellen (unter Verweis auf Bundessozialgericht , Urteil vom 6.
November 2008 â�� B 1 KR 8/08 R â�� und Landessozialgericht [LSG] Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 30. Oktober 2009 â�� L 4 KR 4766/08 â��). FÃ¼r die
Bestimmung, ob und in welcher HÃ¶he der KlÃ¤ger vor Eintritt seiner
ArbeitsunfÃ¤higkeit Ã¼ber Arbeitseinkommen verfÃ¼gt habe, seien seine
Einnahmen in dem letzten vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit abgeschlossenen
Kalenderjahr maÃ�geblich. Auf sein Arbeitseinkommen im Jahr 2020 komme es
dagegen nicht an, sodass offenbleiben kÃ¶nne, ob er aufgrund der Corona
Pandemie oder aufgrund von ArbeitsunfÃ¤higkeit einen Gewinneinbruch erlitten
habe. Im Jahr 2019 habe der KlÃ¤ger nach dem im Laufe des Klageverfahrens
erstellten Einkommenssteuerbescheid einen Gewinn vor Steuern in HÃ¶he von etwa
105.000Â â�¬ aus seiner selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit erzielt. Zu Beginn seiner
ArbeitsunfÃ¤higkeit ab dem 10.Â MÃ¤rz 2020 habe es allerdings noch an einer
Feststellung des Gewinns fÃ¼r das dem Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
vorausgegangene Kalenderjahr 2019 gefehlt. In diesem Fall sei das
Arbeitseinkommen dieses Veranlagungszeitraumes auf Grund der steuerrechtlich
vorgeschriebenen Aufzeichnungen von Amts wegen zu ermitteln (Verweis auf BSG,
Urteil vom 14.Â Dezember 2006 â�� B 1 KR 11/06 R â��); insoweit kÃ¶nne auch auf
den Einkommenssteuerbescheid des vorvergangenen Jahres zurÃ¼ckgegriffen
werden (Verweis auf ThÃ¼ringer LSG, Urteil vom 26. Februar 2013 â�� L 6 KR
202/10 â��). Im Kalenderjahr 2018 habe der KlÃ¤ger aus seiner selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit einen Gewinn vor Steuern in HÃ¶he von etwa 163.400Â â�¬ erzielt.
Damit sei fÃ¼r die Berechnung der HÃ¶he seines Krankengeldanspruchs sowohl bei
der Heranziehung seiner Einnahmen aus dem Jahr 2018 als auch aus dem Jahr 2019
die Beitragsbemessungsgrenze als Regelentgelt anzusetzen. Die Beklagte kÃ¶nne
auch nicht mit dem Einwand durchdringen, es kÃ¶nne lediglich das vom KlÃ¤ger
erzielte Einkommen ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 fÃ¼r die Berechnung seines
Krankengeldanspruchs herangezogen werden, da er erst ab diesem Zeitpunkt mit
Anspruch auf Krankengeld versichert gewesen sei. Dieses Vorgehen widersprÃ¤che
zum einen den gesetzlichen Vorgaben in Â§Â§Â 47 Abs.Â 1 und Abs.Â 4 SatzÂ 2 SGB
V i.V.m. 15 Abs.Â 1 SatzÂ 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). Zum anderen
wÃ¤re es auch nicht praktikabel, da das tatsÃ¤chlich erzielte Einkommen eines
selbstÃ¤ndig TÃ¤tigen oft erst Jahre spÃ¤ter feststellbar sei. Dem KlÃ¤ger stehe
damit gegen die Beklagte ein Anspruch auf Krankengeld vom 21.Â April bis
22.Â Dezember 2020 ausgehend von der Beitragsbemessungsgrenze zur
Berechnung des Regelentgelts zu.

Gegen das ihr am 20.Â Oktober 2022 zugestellte Urteil hat die Beklagte am
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16.Â November 2022 Berufung beim LSG Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Das SG
habe die Beklagte zu Unrecht verurteilt, dem KlÃ¤ger Krankengeld fÃ¼r die Zeit
vom 21. April bis zum 22. Dezember 2020 zu gewÃ¤hren. Dies mit der MaÃ�gabe,
bei der Berechnung des Krankengeldes die Beitragsbemessungsgrenze als
Regelentgelt anzusetzen. Das Urteil sei bereits nicht hinreichend bestimmt.
Entgegen der Auffassung des SG kÃ¶nne es nicht dahinstehen, ob die Einnahmen
des KlÃ¤gers aus dem Jahr 2018 oder 2019 heranzuziehen seien, da das
Einkommen in beiden Jahren oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze gelegen
habe. Die Beitragsbemessungsgrenze werde jÃ¤hrlich angepasst; ausgehend von
der Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2018 (4.425,00Â â�¬) errechnete sich ein
kalendertÃ¤gliches Krankengeld in HÃ¶he von 103,24Â â�¬ brutto, ausgehend von
der Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2019 (4.537,50Â â�¬) von 105,88Â â�¬
brutto. Es sei unstreitig, dass der KlÃ¤ger seine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit nicht vor
Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit aufgegeben habe. Durch die WahlerklÃ¤rung fÃ¼r
das gesetzliche Krankengeld werde aber lediglich der durch ArbeitsunfÃ¤higkeit
bedingte Einkommensverlust abgesichert. Vorliegend sei die gesetzliche Vermutung
des Â§Â 47 Abs.Â 4 SatzÂ 2 SGB V widerlegt. Es bestÃ¼nden Anhaltspunkte dafÃ¼r,
dass das Arbeitseinkommen des KlÃ¤gers bereits vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit entfallen sei und ihm deshalb nur ein entsprechend reduzierter
Anspruch auf Krankengeld zustehe. HierfÃ¼r spreche neben dem Umstand, dass
fÃ¼r den KlÃ¤ger wegen des Gewinneinbruchs auf der Grundlage des Bescheides
vom 25. MÃ¤rz 2020 rÃ¼ckwirkend fÃ¼r die Zeit ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 nur noch
BeitrÃ¤ge aus der Mindestbeitragsbemessungsgrenze erhoben und hierbei von
einem Wegfall des Einkommens aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit ausgegangen worden
sei, und das im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegte Schreiben der
Steuerberaterin vom 21.Â Juli 2021, in welchem diese fÃ¼r den KlÃ¤ger fÃ¼r den
Monat MÃ¤rz 2020 NegativeinkÃ¼nfte in HÃ¶he von -4.148,13 â�¬ angegeben
habe. WÃ¼rde zur Berechnung des Krankengeldes das Arbeitseinkommen im
letzten abgeschlossenen Kalenderjahr vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
herangezogen, so fÃ¼hrte dies dazu, dass im Falle des KlÃ¤gers die
Entgeltersatzfunktion des Krankengeldes nicht mehr gewahrt wÃ¤re und der
widerlegbaren Vermutung damit im Ergebnis keine Bedeutung zukÃ¤me. Die durch
das SG herangezogenen Entscheidungen des BSG zur Krankengeldberechnung bei
SelbstÃ¤ndigen seien noch vor Inkrafttreten der gesetzlichen Ã�nderungen im
Beitragsrecht mit Wirkung zum 1. Januar 2018 ergangen. Die Neuregelung des 
Â§Â 240 Abs.Â 4a SGB V fÃ¼hre dazu, dass die BeitrÃ¤ge auf der Grundlage des
zuletzt vorliegenden Einkommenssteuerbescheides fÃ¼r die Zukunft zunÃ¤chst
vorlÃ¤ufig festgesetzt wÃ¼rden und die endgÃ¼ltige Festsetzung der BeitrÃ¤ge
erst nach Eingang des fÃ¼r das jeweilige Kalenderjahr maÃ�geblichen
Steuerbescheides erfolge. Vor der gesetzlichen Neuregelung seien die BeitrÃ¤ge
stets nur zukunftsbezogen, d.h. frÃ¼hestens ab dem auf die Ausstellung des
Einkommenssteuerbescheides folgenden Monat, angepasst worden. In der
GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drucks. 18/11205, Seite 72) werde ebenfalls darauf
hingewiesen, dass bei der Krankengeldberechnung als Regelentgelt im Sinne einer
widerlegbaren Vermutung auf die zuletzt vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
maÃ�geblich gewesene Beitragsbemessungsgrundlage abgestellt werde. Vorliegend
sei der KlÃ¤ger aber fÃ¼r die Zeit ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020, also noch vor
Attestierung der ArbeitsunfÃ¤higkeit, nur noch aus der
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Mindestbeitragsbemessungsgrenze verbeitragt worden, wobei von einem
vollstÃ¤ndigen Wegfall des Arbeitseinkommens ausgegangen worden sei, welcher
nicht kausal durch die ArbeitsunfÃ¤higkeit bedingt gewesen sei. Dagegen habe sich
der KlÃ¤ger nicht gewandt. Das Krankengeld bei dieser Sachlage aus der
Beitragsbemessungsgrenze des Jahres 2018 oder 2019 zu berechnen,
widersprÃ¤che der Entgeltersatzfunktion des Krankengeldes. Von den in den
Kalenderjahren 2018 und 2019 erzielten Ã¼ber der Beitragsbemessungsgrenze
liegenden EinkÃ¼nften habe der KlÃ¤ger auÃ�erdem nur BeitrÃ¤ge unter
BerÃ¼cksichtigung des ermÃ¤Ã�igten Beitragssatzes gezahlt, da zu dieser Zeit
noch keine WahlerklÃ¤rung abgegeben worden sei. Unter BerÃ¼cksichtigung der
vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellten GrundsÃ¤tze zur
BerÃ¼cksichtigung von Einmalzahlungen bei der Krankengeldbestimmung
(Ã�quivalenz zwischen Beitragszahlung und Leistungsanspruch) erscheine es daher
nicht sachgerecht, wenn das zu gewÃ¤hrende Krankengeld auf Grundlage eines
Arbeitseinkommens zu bestimmen sein sollte, aus welchem keine BeitrÃ¤ge fÃ¼r
die beanspruchte Leistung in das System der gesetzlichen Krankenversicherung
entrichtet worden seien. FÃ¼r die Bestimmung eines Krankengeldanspruchs sei
daher frÃ¼hestens auf das Arbeitskommen abzustellen, welches in dem Monat des
Beginns der Versicherung mit Krankengeldanspruch erwirtschaftet worden sei.
Unter BerÃ¼cksichtigung der vom KlÃ¤ger selbst getÃ¤tigten Aussagen sei das
Krankengeld auf 0,00Â â�¬ kalendertÃ¤glich festzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 29.Â September 2022 aufzuheben und
die Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Nach der gesetzlichen Regelung zur Berechnung des Krankengeldes seien nicht
erwartete, erhoffte oder prognostizierte EinkÃ¼nfte, sondern in der Vergangenheit
tatsÃ¤chlich erzielte EinkÃ¼nfte maÃ�geblich und zwar gleich, ob dies zum Vorteil
oder zum Nachteil gereiche. Die Einlassung der Beklagten, er, der KlÃ¤ger, habe
selbst GewinneinbrÃ¼che befÃ¼rchtet und daher beantragt, seine BeitrÃ¤ge zur
freiwilligen Krankenversicherung herabzusetzen, sei daher ohne Relevanz.
Prognosen zum Gewinn seien zu unzuverlÃ¤ssig, um hieran
sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen oder Beitragspflichten zu knÃ¼pfen.
Die auf Antrag vorlÃ¤ufige Verbeitragung anhand der
Mindestbeitragsbemessungsgrenze ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 Ã¤ndere hieran nichts.
Einkommensschwankungen seien fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit typisch,
weshalb bei freiwillig Versicherten auch auf das Jahreseinkommen abgestellt werde.
Die Neufassung des Â§Â 240 Abs.Â 4a SGB V kÃ¶nne nicht zu dem von der
Beklagten gewÃ¼nschten Ergebnis fÃ¼hren. Andernfalls wÃ¤re auch Krankengeld
lediglich vorlÃ¤ufig zu bewilligen und zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt wÃ¼rde der
Streit darÃ¼ber entbrennen, ob die im Einkommensteuerbescheid des Folgejahres
dokumentierten EinkommenseinbuÃ�en krankheitsbedingt oder konjunkturbedingt
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gewesen seien. Auch das Argument der Ã�quivalenz von Beitragszahlung und
LeistungsansprÃ¼chen verfange nicht. Denn in Â§Â 44 Abs.Â 2 Nr. 2 SGB V sei
keine Vorversicherungszeit normiert. Auch fÃ¼r abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte gelte â��
abgesehen von der EinschrÃ¤nkung in Â§Â 44 Abs.Â 2 Nr. 3 SGB V â�� kein
Erfordernis, dass der Gegenwert der Krankengeldleistung durch vorangegangene
BeitrÃ¤ge â��erwirtschaftet worden seinâ�� mÃ¼sste. Die Beklagte hat den
Bescheid vom 23.Â September 2022 Ã¼ber die endgÃ¼ltige Beitragsfestsetzung
fÃ¼r die Zeit vom 1.Â MÃ¤rz 2020 bis zum 31.Â Dezember 2020 (Bl.Â 85 der
Senatsakte) sowie den Einkommensteuerbescheid fÃ¼r das Jahr 2020 vom 28.Â Juli
2022 (Bl.Â 90 der Senatsakte) vorgelegt.

Die Berichterstatterin hat am 2.Â August 2023 einen ErÃ¶rterungstermin
durchgefÃ¼hrt; insoweit wird auf das Protokoll (Bl.Â 47 der Senatsakte) Bezug
genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf den Inhalt der beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagten
sowie der Gerichtsakten beider Instanzen Bezug genommen. 

EntscheidungsgrÃ¼nde

1. Die nach Â§Â 151 Abs.Â 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht
eingelegte Berufung der Beklagten ist gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 143, 144 Abs.Â 1 SatzÂ 1
Nr.Â 1 SGG statthaft und zulÃ¤ssig. Sie bedurfte insbesondere nicht der Zulassung,
da die streitgegenstÃ¤ndliche GewÃ¤hrung von Krankengeld fÃ¼r den Zeitraum
vom 21.Â April bis 22.Â Dezember 2020 den Betrag von 750,00Â â�¬ Ã¼bersteigt
(Â§Â 144 Abs.Â 1 SatzÂ 1 Nr.Â 1 SGG). 

2. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist der Bescheid der Beklagten vom 5.Â Mai
2020 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 22.Â Oktober 2020 (Â§Â 95
SGG), mit dem die Beklagte den vom KlÃ¤ger verfolgten Anspruch auf Zahlung von
Krankengeld fÃ¼r die ab 10.Â MÃ¤rz 2020 bestehende ArbeitsunfÃ¤higkeit
abgelehnt hat. Richtige Klageart ist die auf Aufhebung der Bescheide und
Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von Krankengeld gerichtete kombinierte
Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§Â 54 Abs.Â 1 SatzÂ 1, Abs.Â 4 SGG). Der
KlÃ¤ger hat den Zeitraum, fÃ¼r den er Krankengeld begehrt, bereits im
Klageverfahren wirksam auf den Zeitraum bis zum 22.Â Dezember 2020
beschrÃ¤nkt (Â§Â 99 Abs.Â 3 Nr.Â 2 SGG) und damit seine Klage hinsichtlich des
darÃ¼ber hinausgehenden Zeitraums zurÃ¼ckgenommen (Â§Â 102 Abs.Â 1 SatzÂ 1
SGG; Guttenberger, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, Stand Juni 2022, Â§Â 99 SGG
Rn.Â 33 m.w.N.), was bis zur â��Â hier noch nicht eingetretenen â�� Rechtskraft
mÃ¶glich ist. Im Umfang der KlagerÃ¼cknahme ist der Rechtsstreit in der
Hauptsache erledigt (Â§Â 102 Abs.Â 1 SatzÂ 2 SGG). Streitig ist im
Berufungsverfahren noch die GewÃ¤hrung von Krankengeld im Zeitraum vom
21.Â April bis 22.Â Dezember 2020.

3. Die Berufung ist begrÃ¼ndet. Das SG hat die Beklagte hat zu Unrecht unter
Aufhebung des Bescheids vom 5.Â Mai 2020 in der Gestalt des
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Widerspruchsbescheids vom 22.Â Oktober 2020 verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r die
Zeit vom 21.Â April 2020 bis zum 22.Â Dezember 2020 Krankengeld â��in
gesetzlicher HÃ¶heâ�� zu gewÃ¤hren. Der angefochtene Bescheid der Beklagten ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten; er hat im
streitbefangenen Zeitraum keinen Anspruch auf Zahlung von Krankengeld.

a) Zwischen den Beteiligten steht zu Recht nicht im Streit, dass der KlÃ¤ger im
streitbefangenen Zeitraum vom 10.Â MÃ¤rz bis 22.Â Dezember 2020 dem Grunde
nach ab dem 43. Tag der ArbeitsunfÃ¤higkeit (hier: 21. April 2020) Anspruch auf
Krankengeld hatte.

Rechtsgrundlagen des geltend gemachten Anspruchs auf Krankengeld sind Â§Â 44
Abs.Â 1 SGBÂ V (in der Normfassung des GKV-WettbewerbsstÃ¤rkungsgesetzes
vom 26.Â MÃ¤rz 2007 ) und Â§Â 46 SatzÂ 1 SGBÂ V (in der Normfassung des GKV-
VersorgungsstÃ¤rkungsgesetzes [GKV-VSG] vom 16.Â Juli 2015 ). Nach Â§Â 44
Abs.Â 1 SGBÂ V haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit
sie arbeitsunfÃ¤hig macht oder sie auf Kosten der Krankenkasse stationÃ¤r in
einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung behandelt
werden. Ob und in welchem Umfang Versicherte Krankengeld beanspruchen
kÃ¶nnen, bestimmt sich nach dem VersicherungsverhÃ¤ltnis, das im Zeitpunkt des
jeweils in Betracht kommenden Entstehungstatbestands fÃ¼r das Krankengeld
vorliegt (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl. BSG, Urteil vom 26.Â MÃ¤rz 2020 â��Â B 3
KR 9/19Â R â�� juris, Rn.Â 14 m.w.N.). Nach Â§Â 46 SatzÂ 1 SGBÂ V entsteht der
Anspruch auf Krankengeld bei Krankenhausbehandlung oder Behandlung in einer
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung von ihrem Beginn an, im Ã�brigen von
dem Tag an, der auf den Tag der Ã¤rztlichen Feststellung der ArbeitsunfÃ¤higkeit
folgt. Nach Â§Â 46 SatzÂ 2 SGBÂ V (in der Normfassung des GKV-VSG vom 16.Â Juli
2015) bleibt der Anspruch auf Krankengeld jeweils bis zu dem Tag bestehen, an
dem die weitere ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen derselben Krankheit Ã¤rztlich
festgestellt wird, wenn diese Ã¤rztliche Feststellung spÃ¤testens am nÃ¤chsten
Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende der ArbeitsunfÃ¤higkeit erfolgt,
wobei Samstage insoweit nicht als Werktage gelten. Nach Â§Â 46 SatzÂ 3 SGBÂ V
(in der Normfassung des GKV-VSG vom 16.Â Juli 2015) entsteht fÃ¼r Versicherte,
die eine WahlerklÃ¤rung nach Â§Â 44 Abs.Â 2 SatzÂ 1 Nr.Â 2 SGBÂ V abgegeben
haben, der Anspruch von der siebten Woche der ArbeitsunfÃ¤higkeit an. Nach 
Â§Â 44 Abs.Â 2 SatzÂ 1 Nr.Â 2 SGBÂ V (in der Normfassung des Gesetzes zur
Ã�nderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 17.Â Juli 2009 )
haben hauptberuflich selbststÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tige keinen Anspruch auf
Krankengeld, es sei denn, das Mitglied erklÃ¤rt gegenÃ¼ber der Krankenkasse,
dass die Mitgliedschaft einen Anspruch auf Krankengeld umfassen soll
(WahlerklÃ¤rung). FÃ¼r hauptberuflich selbststÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tige, die eine
WahlerklÃ¤rung nach Abs.Â 2 SatzÂ 1 Nr.Â 2 abgegeben haben, beginnt der
Krankengeldanspruch gemÃ¤Ã� Â§Â 46 SatzÂ 3 SGB V (i.V.m. Â§ 17m Abs.Â 13 Satz
4 der Satzung der Beklagten, wonach die Regelung des Â§ 46 SGB V entsprechend
gilt) ab der siebten Woche der ArbeitsunfÃ¤higkeit und damit im selben Zeitpunkt
wie bei gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmern.

aa) Der KlÃ¤ger war im streitbefangenen Zeitraum (und bis zum 31.Â Dezember
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2020) bei der Beklagten als hauptberuflich selbstÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tiger freiwillig
krankenversichert. Aufgrund der von ihm am 12.Â Februar 2020 abgegebenen
WahlerklÃ¤rung hatte er grundsÃ¤tzlich Anspruch auf Krankengeld von der siebten
Woche der ArbeitsunfÃ¤higkeit an. 

Der KlÃ¤ger zÃ¤hlt zu dem Personenkreis, der gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 44 Abs.Â 2 SatzÂ 1
Nr.Â 2, 53 Abs.Â 6 SatzÂ 1 SGB V berechtigt war, die bereits bestehende
Mitgliedschaft um einen Anspruch auf Krankengeld zu erweitern. Die
WahlerklÃ¤rung ist eine empfangsbedÃ¼rftige Ã¶ffentlich-rechtliche
WillenserklÃ¤rung, die hinsichtlich ihrer GÃ¼ltigkeit den allgemeinen Vorschriften
des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuchs (BGB) Ã¼ber WillenserklÃ¤rungen (Â§Â§Â 104 ff.
BGB) unterliegt (LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.Â Mai 2005 â�� L 1 KR 54/04
â�� juris, Rn. 25). Sie wird grundsÃ¤tzlich mit ihrem Zugang bei der Krankenkasse
ohne ein Ablehnungsrecht derselben wirksam und wirkt daher konstitutiv fÃ¼r das
ab diesem Zeitpunkt um einen Anspruch auf Krankengeld erweiterte
VersicherungsverhÃ¤ltnis. Geht der Krankenkasse die WahlerklÃ¤rung nach Â§Â 44
Abs.Â 1 SatzÂ 1 Nr.Â 2 SGB V allerdings zum Zeitpunkt einer bestehenden
ArbeitsunfÃ¤higkeit zu, wirkt die WahlerklÃ¤rung erst zu dem Tag, der auf das Ende
dieser ArbeitsunfÃ¤higkeit folgt. Dies hat der Gesetzgeber durch EinfÃ¼hrung des 
Â§Â 44 Abs.Â 2 SatzÂ 4 SGB V mit dem Gesetz fÃ¼r schnellere Termine und bessere
Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz â�� TSVG) vom 6.Â Mai 2019
(BGBl. I 646) mit Wirkung zum 11.Â Mai 2019 klargestellt, entsprach aber der von
den Krankenkassen schon zuvor geltenden Praxis. So wurde im Gemeinsamen
Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes und der VerbÃ¤nde der Kranken- und
Pflegekassen auf Bundesebene vom 25.Â August 2009 zu den leistungsrechtlichen
Vorschriften des Gesetzes zur Ã�nderung arzneimittelrechtlicher und anderer
Vorschriften vom 17.Â Juli 2009 Folgendes vereinbart: â��Ist das Mitglied zum
Zeitpunkt der Abgabe der WahlerklÃ¤rung arbeitsunfÃ¤hig oder tritt die
ArbeitsunfÃ¤higkeit zwischen dem Tag der Abgabe und des Wirksamwerdens der
WahlerklÃ¤rung ein, wirkt die WahlerklÃ¤rung erst zu dem Tag, der auf das Ende
dieser ArbeitsunfÃ¤higkeit folgt, frÃ¼hestens jedoch zum Beginn des auf den
Eingang der WahlerklÃ¤rung folgenden Monats. Tritt am Tag des Wirksamwerdens
der WahlerklÃ¤rung ArbeitsunfÃ¤higkeit ein, besteht ein Anspruch auf
Krankengeld.â�� Mit der gesetzlichen Regelung wollte der Gesetzgeber klarstellen,
dass eine WahlerklÃ¤rung nach Â§Â 44 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V nicht wirksam fÃ¼r
einen Zeitraum abgegeben werden kann, in dem bereits eine ArbeitsunfÃ¤higkeit
besteht und damit die MÃ¶glichkeit einer missbrÃ¤uchlichen Gestaltung des
Krankengeldanspruchs je nach voraussichtlicher Leistungsinanspruchnahme
ausschlieÃ�en. Die vielfach von Krankenkassen in der Praxis entsprechend
angewandte Verfahrensweise sollte nach der GesetzesbegrÃ¼ndung auf eine
rechtliche Grundlage gestellt werden. Durch diese Regelung wird eine
ungerechtfertigte finanzielle Benachteiligung der BeitrÃ¤ge zahlenden
Solidargemeinschaft ausgeschlossen. Bei wirksamer Abgabe der WahlerklÃ¤rung
sind die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten anstatt mit dem
ermÃ¤Ã�igten Beitragssatz nach Â§Â 243 SGB V mit dem allgemeinen Beitragssatz
nach Â§Â 241 SGB V zu verbeitragen, so dass diese Versicherten fÃ¼r die
Absicherung des Krankengeldanspruchs entsprechend hÃ¶here BeitrÃ¤ge
entrichten. WÃ¤re eine wirksame Abgabe einer WahlerklÃ¤rung im Fall einer bereits
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bestehenden ArbeitsunfÃ¤higkeit mÃ¶glich, wÃ¼rde das der gesetzlichen
Krankenversicherung zugrundeliegende SolidaritÃ¤tsprinzip unterlaufen, da sich
Versicherte dann regelmÃ¤Ã�ig erst mit oder nach Eintritt einer ArbeitsunfÃ¤higkeit
fÃ¼r die Abgabe der WahlerklÃ¤rung entscheiden wÃ¼rden, um vorherige hÃ¶here
Beitragsbelastungen zu vermeiden. Das Krankengeld wÃ¤re dann nahezu
ausschlieÃ�lich von der Solidargemeinschaft und gerade nicht auch von den
das Krankengeld in Anspruch nehmenden Versicherten finanziert. Das hÃ¤tte zu
einer ungerechtfertigten finanziellen Benachteiligung der BeitrÃ¤ge zahlenden
Solidargemeinschaft gefÃ¼hrt, die der Gesetzgeber ausschlieÃ�en
wollte (GesetzesbegrÃ¼ndung BT-Drs.Â 19/6337, Seite 91). Der Regelung des 
Â§Â 44 Abs.Â 2 SatzÂ 4 SGB V in der ab dem 11.Â Mai 2019 geltenden Fassung
kommt daher allein klarstellende Bedeutung zu (so auch Rieke, in: Krauskopf,
Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 119.Â EL Februar 2023, Â§Â 44
SGB V Rn.Â 7; Tischler, in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/MeÃ�ling/Udsching, 69.
Ed., 1.Â Juni 2023, SGB V, Â§ 44 Rn. 9a). Die Regelung entspricht dem (bereits zuvor
geltenden) allgemeinen Grundsatz, dass Versicherungen grundsÃ¤tzlich nicht mehr
bei Eintritt des Versicherungsfalles abgeschlossen werden kÃ¶nnen
(Sonnhoff/Pfeiffer, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, Stand Juli 2022, Â§Â 44 SGB
V Rn. 55).

Zum Zeitpunkt der WahlerklÃ¤rung am 12.Â Februar 2020 war der KlÃ¤ger nicht
arbeitsunfÃ¤hig. ArbeitsunfÃ¤higkeit wurde durchÂ K1 am 7.Â Januar 2020 bis zum
17.Â Januar 2020 wegen eines zerebralen Aneurysmas und einer zerebralen
arteriovenÃ¶sen Fistel bescheinigt. Erst ab dem 10.Â MÃ¤rz 2020 bescheinigteÂ B1
aufgrund einer Neurasthenie erneut ArbeitsunfÃ¤higkeit. Eine durchgehende
ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers seit dem 7.Â Januar 2020 ist nach den
vorliegenden ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen nicht festgestellt worden. Zwar
erforscht das Gericht den Sachverhalt gemÃ¤Ã� Â§Â 103 SatzÂ 1 SGG von Amts
wegen und ist in seiner PrÃ¼fung nicht auf die Erkrankungen beschrÃ¤nkt, deren
Diagnosen in die ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen aufgenommen worden sind.
Einer ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung kommt vielmehr lediglich die Bedeutung
einer Ã¤rztlich-gutachtlichen Stellungnahme und damit eines Beweismittels zu (vgl.
BSG, Urteil vom 10.Â Mai 2012 â��Â B 1 KR 20/11 RÂ â�� juris, Rn.Â 14; Urteil vom
8.Â November 2005 â��Â B 1 KR 18/04 RÂ â�� juris, Rn.Â 20), das der Verwertung
anderer Beweismittel nicht entgegensteht (u.a. Senatsurteil vom 23.Â April
2021 â�� L 4 KR 2847/18Â â�� n.v.). Allein aus dem Umstand, dass sich der KlÃ¤ger
durchgehend von Januar bis MÃ¤rz 2020 wegen des im Januar 2020 diagnostizierten
zerebralen Aneurysmas und der zerebralen arteriovenÃ¶sen Fistel in Behandlung
der Hochschulambulanz F1 befunden hat, lÃ¤sst aber keinen RÃ¼ckschluss auf eine
durchgehend bestehende ArbeitsunfÃ¤higkeit zu. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die
Diagnose fÃ¼r sich genommen zwingend zu einer ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼hren
wÃ¼rde, liegen nicht vor. Auch die Beklagte sah sich zu einer Ã�berprÃ¼fung der
ArbeitsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MD) anlÃ¤sslich der vom KlÃ¤ger am 12. Februar 2020 abgegebenen
WahlerklÃ¤rung nicht veranlasst. Sie hat, ohne eine PrÃ¼fung durch den MD zu
veranlassen, die WahlerklÃ¤rung des KlÃ¤gers vom 12.Â Februar 2020 akzeptiert
und mit Bescheid vom 5.Â MÃ¤rz 2020 die freiwillige Mitgliedschaft mit Anspruch
auf Krankengeld festgestellt und entsprechende BeitrÃ¤ge festgesetzt. 
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bb) FÃ¼r den Senat steht des Weiteren fest, dass der KlÃ¤ger ab dem 10.Â MÃ¤rz
2020 und anschlieÃ�end im gesamten streitbefangenen Zeitraum bis
22.Â Dezember 2020 krankheitsbedingt arbeitsunfÃ¤hig war. Dies entnimmt der
Senat den ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen desÂ B1 und seinem Bericht fÃ¼r
die Krankenkasse bei Fortbestehen der ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 4.Â Mai 2020, in
dem er angab, der KlÃ¤ger sei wegen der Diagnosen Neurasthenie, zerebrale
arteriovenÃ¶se Fistel, erworben, und OhrgerÃ¤usche, Tinnitus, arbeitsunfÃ¤hig; der
Zeitpunkt des Wiedereintritts der ArbeitsfÃ¤higkeit sei nicht absehbar. Die
ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im streitigen Zeitraum ist zwischen den
Beteiligten zu Recht nicht streitig.

b) Die Beklagte hat jedoch mangels ausgefallenen Arbeitseinkommens zu Recht im
streitbefangenen Zeitraum kein Krankengeld gezahlt.

aa) Nach Â§Â 47 Abs.Â 1 Satz 1 SGB V betrÃ¤gt das Krankengeld 70 v.H. des
erzielten regelmÃ¤Ã�igen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der
Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt). GemÃ¤Ã� Â§Â 47 Abs.Â 1 Satz 5 SGB
V wird dieses Regelentgelt nach den AbsÃ¤tzen 2, 4 und 6 des Â§Â 47 SGB V
berechnet und gemÃ¤Ã� Satz 6 fÃ¼r Kalendertage gezahlt. FÃ¼r Versicherte, die
â��Â wie der KlÃ¤ger â�� nicht Arbeitnehmer sind, gilt nach Â§Â 47 Abs.Â 4 Satz 2
SGB V als Regelentgelt der kalendertÃ¤gliche Betrag, der zuletzt vor Beginn der
ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Beitragsbemessung aus Arbeitseinkommen
maÃ�gebend war.

Vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit am 10.Â MÃ¤rz 2020 erfolgte die
Beitragsbemessung beim KlÃ¤ger nicht nach dem tatsÃ¤chlichen
Arbeitseinkommen, sondern nach der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage des 
Â§Â 240 Abs.Â 4 Satz 2 SGB V (in der hier maÃ�geblichen Fassung vom 1. Januar
2018). Mit bestandskrÃ¤ftigem Bescheid vom 25.Â MÃ¤rz 2020 wurden die
BeitrÃ¤ge, die mit Bescheid vom 5.Â MÃ¤rz 2020 ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 nach der
Beitragsbemessungsgrenze unter BerÃ¼cksichtigung des Anspruchs auf
Krankengeld neu festgesetzt worden waren, auf Antrag des KlÃ¤gers vom
18.Â MÃ¤rz 2020 rÃ¼ckwirkend ab 1.Â MÃ¤rz 2020 ermÃ¤Ã�igt. Die Festsetzung
erfolgte ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020 nach der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage.

bb) Von dem Grundsatz der Bestimmung des Regelentgelts nach der letzten
Beitragsfestsetzung ist vorliegend unter BerÃ¼cksichtigung des Zwecks des
Krankengelds abzuweichen.

Die Regelung des Â§Â 47 Abs.Â 4 Satz 2 SGB V muss im systematischen
Zusammenhang mit der Grundnorm des Â§Â 47 Abs.Â 1 Satz 1 SGB V gesehen
werden, die auf das â��erzielteâ�� und durch die Krankheit entfallende
Arbeitseinkommen abstellt. Hierin und in weiteren Normen (vgl. z.B. Â§Â 44 Abs.Â 2
und Â§Â 47 Abs.Â 3 SGB V) bringt der Gesetzgeber die Entgeltersatzfunktion des
Krankengeldes zum Ausdruck. Dies gilt auch fÃ¼r Versicherte, die â�� wie der
KlÃ¤ger â�� keine Arbeitnehmer sind (BSG, Urteile vom 6. November 2008 â�� B 1
KR 8/08 R â�� juris, Rn. 12 und vom 30. MÃ¤rz 2004 â�� B 1 KR 32/02 R â�� juris,
Rn. 13 ff. sowie BeschlÃ¼sse vom 22. Februar 2017Â â�� B 3 KR 47/16 BÂ â�� juris,
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Rn. 12, vom 10. Mai 2010 â�� B 1 KR 144/09 B â�� juris, Rn.Â 8 und vom 24. Juli
2009 â�� B 1 KR 85/08 B â�� juris, Rn. 12). Um die Entgeltersatzfunktion des
Krankengeldes zu wahren, muss andererseits eine rasche Bewilligung mÃ¶glich
sein, da der Versicherte typischerweise zur Sicherung des Lebensunterhalts auf
diese Leistung angewiesen ist. Diesen Gesichtspunkten wird durch Â§Â 47 Abs.Â 4
Satz 2 SGB V Rechnung getragen, der mit der letzten
Beitragsbemessungsgrundlage an einfach festzustellende Tatsachen anknÃ¼pft
(BSG, Urteil vom 14.Â Dezember 2006 â�� B 1 KR 11/06 R â�� juris, Rn. 12). Weil
die Entgeltersatzfunktion des Krankengeldes nicht in jedem Fall der
Beitragsbemessung nach Â§Â 240 Abs.Â 4 Satz 2 SGB V gewahrt wird, ist bei
freiwillig versicherten hauptberuflich SelbstÃ¤ndigen das Krankengeld nach Â§Â 47
Abs.Â 4 Satz 2 SGB V nur im Sinne einer widerlegbaren Vermutung nach dem
Regelentgelt zu berechnen, das dem Betrag entspricht, aus dem zuletzt vor Eintritt
der ArbeitsunfÃ¤higkeit BeitrÃ¤ge entrichtet worden sind. Hiervon kann
ausnahmsweise dann abgewichen und die Vermutung widerlegt werden, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafÃ¼r vorliegen, dass dieser Betrag erkennbar nicht der
tatsÃ¤chlichen wirtschaftlichen Situation des Versicherten vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit entspricht, weil sein tatsÃ¤chliches Arbeitseinkommen
wesentlich geringer war (BSG, Urteile vom 14. Dezember 2006 und 6.Â November
2008, jeweils a.a.O.; Senatsurteil vom 30. Oktober 2009 â�� L 4 KR 4766/08 â��
juris, Rn. 25). Ob die Vermutung des Â§Â 47 Abs.Â 4 Satz 2 SGB V auch zugunsten
des Versicherten widerlegbar ist, mithin der Nachweis hÃ¶herer Einnahmen
grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich ist, braucht hier nicht entschieden zu werden (str.;
ablehnend BSG, Beschluss vom 28. Juli 2008Â â�� B 1 KR 44/08 BÂ â�� juris, Rn. 8;
befÃ¼rwortend, allerdings ohne sich mit der Rechtsprechung des BSG
auseinanderzusetzen, LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 24.Â Oktober 2023
â�� L 11 KR 431/23 â�� juris, Rn.Â 26). Eine Krankengeldbemessung anhand des
fiktiv der Beitragsberechnung zugrundeliegenden
Mindestbeitragsbemessungsentgelt scheidet jedoch generell aus (st. Rspr., BSG,
Beschluss vom 22. Februar 2017Â â�� B 3 KR 47/16 BÂ â�� juris, Rn. 12 m.w.N.).
Gerade bei der Zahlung von MindestbeitrÃ¤gen â�� wie vorliegend bis zum Beginn
der ArbeitsunfÃ¤higkeit â�� besteht mithin Anlass, vom tatsÃ¤chlichen
Arbeitseinkommen und nicht von dem der Beitragsberechnung zugrundeliegenden
Mindestbeitragsbemessungsentgelt auszugehen (BSG, Urteil vom 6.Â November
2008, a.a.O., Rn. 14).

cc) Liegen â�� wie hier aufgrund der Beitragsfestsetzung nach dem
Mindestbeitragsbemessungsentgelt â�� konkrete Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass
der Betrag, der zuletzt vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit der Beitragsbemessung
zu Grunde lag, hinsichtlich des Arbeitseinkommens erkennbar nicht der
tatsÃ¤chlichen wirtschaftlichen Situation des Versicherten vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit entspricht, weil sein tatsÃ¤chliches Arbeitseinkommen
wesentlich geringer war, ist eine mÃ¶glichst zeitnahe Ermittlung des
maÃ�geblichen Arbeitseinkommens anzustreben. FÃ¼r die Ermittlung des
Regelentgelts ist regelmÃ¤Ã�ig auf das vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
abgeschlossene Kalenderjahr abzustellen. Denn das fÃ¼r die Ermittlung des
Regelentgelts maÃ�gebliche Arbeitseinkommen wird in Â§Â 15 Abs.Â 1 Satz 1 SGB
IV definiert als â��der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des
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Einkommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeitâ��.
AngeknÃ¼pft wird demnach an das Einkommensteuerrecht, nach dem das
Kalenderjahr der maÃ�gebliche Veranlagungszeitraum ist (vgl. Â§Â 25 Abs.Â 1 EStG
). Dies hat zur Folge, dass der nach diesen Vorschriften ermittelte Gewinn aus
selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit vor Schluss eines Kalenderjahres nicht feststeht. Fehlt es
bei Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit an einer Feststellung des Gewinns fÃ¼r das dem
Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit vorausgegangene Kalenderjahr, weil das
zustÃ¤ndige Finanzamt den Steuerbescheid hierfÃ¼r noch nicht erlassen hat, ist
das Arbeitseinkommen dieses Veranlagungszeitraumes aufgrund der
steuerrechtlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen (vgl. z.B. Â§Â 60
Einkommensteuer-DurchfÃ¼hrungsverordnung) von der zustÃ¤ndigen
Krankenkasse von Amts wegen zu ermitteln (BSG, Urteile vom 14. Dezember 2006, 
a.a.O., Rn. 14, 15, und vom 6. November 2008, a.a.O., Rn. 17, sowie Beschluss vom
24. Juli 2009, a.a.O., Rn. 12).

dd) Entgegen dieser Vorgehensweise im Regelfall ist im vorliegenden Fall fÃ¼r die
Ermittlung des Regelentgelts nicht auf das vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
abgeschlossene Kalenderjahr abzustellen, sondern auf die tatsÃ¤chlichen
(Einkommens-)VerhÃ¤ltnisse ab Abschluss des neuen â��Â einen
Krankengeldanspruch erstmals miteinschlieÃ�endenÂ â�� Versicherungsschutz ab
dem 1. MÃ¤rz 2020. Das danach maÃ�gebliche Regelentgelt, das der Berechnung
der HÃ¶he des Krankengeldanspruchs zugrunde zu legen ist, ist danach â�� wie von
der Beklagten unter Beachtung der eigenen Angaben des KlÃ¤gers angenommen
â�� mit Null anzusetzen (vgl. BSG, Urteil vom 12. MÃ¤rz 2013Â â�� B 1 KR 4/12 R
Â â�� juris, Rn. 12).

Wie bereits festgestellt, entrichtete der KlÃ¤ger ab dem 1. MÃ¤rz 2020 nur
BeitrÃ¤ge nach der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage. Erst ab diesem
Zeitpunkt war er auch mit einem Anspruch auf Krankengeld versichert. Einen
â��Vorzeitraumâ�� mit Krankengeldanspruch gab es mithin nicht. Bei der
Ermittlung des Regelentgelts sind damit die tatsÃ¤chlichen
EinkommensverhÃ¤ltnisse ab Beginn des konkreten VersicherungsverhÃ¤ltnisses,
hier aufgrund der WahlerklÃ¤rung vom 12.Â Februar 2020 ab dem 1.Â MÃ¤rz 2020,
maÃ�geblich. Ab diesem Zeitpunkt hatte der KlÃ¤ger aber nach seinen eigenen
Angaben keine Einnahmen mehr.

Der KlÃ¤ger hatte zwar bis Februar 2020 BeitrÃ¤ge nach der
Beitragsbemessungsgrenze entrichtet, unmittelbar vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit und nach der WahlerklÃ¤rung lagen die hohen Einnahmen der
Vorjahre der Beitragsberechnung aber aufgrund der auf Antrag des KlÃ¤gers
erfolgten rÃ¼ckwirkenden Herabsetzung der BeitrÃ¤ge durch Bescheid vom
25.Â MÃ¤rz 2020 zum 1.Â MÃ¤rz 2020 nicht zugrunde. Eine (fiktive)
BerÃ¼cksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze als Regelentgelt kommt damit
nicht in Betracht, entsprechende BeitrÃ¤ge lagen nicht nur nicht der
Beitragsbemessung im Sinne des Â§Â 47 Abs.Â 4 SatzÂ 2 SGB V unmittelbar vor
Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit zugrunde, sondern zu keinem Zeitpunkt der
Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld.
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Der KlÃ¤ger weist zwar zutreffend darauf hin, dass in Â§Â 44 Abs.Â 2 Nr.Â 2 SGB V
keine Vorversicherungszeit normiert ist und auch fÃ¼r abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte
â�� abgesehen von der EinschrÃ¤nkung in Â§Â 44 Abs.Â 2 Nr. 3 SGB V â�� kein
Erfordernis besteht, dass der Gegenwert der Krankengeldleistung durch
vorangegangene BeitrÃ¤ge â��erwirtschaftet worden seinâ�� muss.
Gleichwohl kann Krankengeld, wie bereits dargelegt, grundsÃ¤tzlich nur als Ersatz
fÃ¼r diejenigen EinkÃ¼nfte beansprucht werden, die der Versicherte vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit als Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen bezogen hat und die
wegen der Erkrankung entfallen (st. Rspr., u.a. BSG, Urteil vom 12.Â MÃ¤rz 2013
â�� B 3 KR 47/16 B â�� juris, Rn.Â .26). Dementsprechend ist Krankengeld nur zu
gewÃ¤hren, wenn vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit bzw. vor Beginn der
stationÃ¤ren Behandlung Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen tatsÃ¤chlich erzielt
wurde und diese EinkÃ¼nfte wegen der Erkrankung entfallen. Daran kann es
insbesondere fehlen, wenn bereits vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit die
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit aufgegeben wurde (BSG, Urteil vom 12. MÃ¤rz 2013 â�� 
B 1 KR 4/12 R â��, juris, Rn.Â 26, Senatsurteil vom 30. Oktober 2009 â�� L 4 KR
4766/08 â�� juris, Rn. 23). Der KlÃ¤ger hat seine hauptberufliche selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht aufgegeben, vielmehr auch im
Zusammenhang mit seinem Antrag auf Herabsetzung der BeitrÃ¤ge vom
18.Â MÃ¤rz 2020 lediglich vorgetragen, dass eine Prognose hinsichtlich der
EinkÃ¼nfte aufgrund der Corona-Pandemie nicht mÃ¶glich sei.

Die Beklagte ist zu Recht davon ausgegangen, dass der KlÃ¤ger keine durch
Krankengeld zu ersetzenden EinkÃ¼nfte erzielt hat. Der KlÃ¤ger gab in seinem
Antrag vom 18. MÃ¤rz 2020 selbst an, Ã¼ber die bereits im Jahr 2019
erwirtschafteten und ihm im Januar 2020 zugeflossenen Einnahmen hinaus im
Februar und MÃ¤rz 2020 keinerlei Einnahmen erzielt zu haben; seine Branche sei
â��vollkommen zum Erliegenâ�� gekommen. Dies wird bestÃ¤tigt durch die
Angaben der Steuerberaterin vom 21.Â Juli 2021, wonach der KlÃ¤ger im MÃ¤rz
2020 laut betriebswirtschaftlicher Auswertung aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit einen
Verlust von 4.148,13Â â�¬ erzielt hat. Der Senat verkennt nicht, dass bei
selbststÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tigen aufgrund von Einkommensschwankungen im
laufenden Jahr auf einen lÃ¤ngeren Zeitraum, in der Regel ein Kalenderjahr
abzustellen ist. Im Fall des KlÃ¤gers ist aber zu berÃ¼cksichtigen, dass er zum
einen im Kalenderjahr zuvor gerade nicht mit Anspruch auf Krankengeld versichert
war, und er zum anderen aufgrund der Besonderheit der Corona-Pandemie auch
nicht mit der Ã¼blichen Einkommensentwicklung gerechnet hatte. Der KlÃ¤ger gab
gegenÃ¼ber der Beklagten selbst an, keinerlei Angaben zur weiteren Entwicklung
der EinkÃ¼nfte machen zu kÃ¶nnen. Die EinkÃ¼nfte aus dem Jahr 2019 spiegelten
daher nicht die dem KlÃ¤ger aufgrund der Erkrankung entfallenden EinkÃ¼nfte
unmittelbar vor dem Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit wider.

Bei der Ermittlung des Einkommens, das wegen der ArbeitsunfÃ¤higkeit ersetzt
werden soll, kann nicht auf den Einkommensteuerbescheid vom 10.Â Februar 2021
fÃ¼r das Jahr 2019 abgestellt werden, da er zum Zeitpunkt des Eintritts der
ArbeitsunfÃ¤higkeit im MÃ¤rz 2020 noch nicht vorlag. Es kann auch nicht der
Einkommensteuerbescheid fÃ¼r das Jahr 2016, der zuletzt mit Bescheid vom
5.Â MÃ¤rz 2020 der Beitragsbemessung bis Februar 2020 zugrunde gelegt worden
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war, herangezogen werden. Zwar kann grundsÃ¤tzlich auch auf den der
Beitragsfestsetzung zugrundeliegenden Einkommensteuerbescheid
zurÃ¼ckgegriffen werden, auch wenn dieser nicht das Kalenderjahr betrifft, das
dem Jahr, in dem die ArbeitsunfÃ¤higkeit eintritt, unmittelbar vorausgeht
(ThÃ¼ringer LSG, Urteil vom 1.Â November 2016Â â�� L 6 KR 178/15Â â�� juris, Rn.
20 m.w.N.). Vorliegend lag der â�� letzten â�� Beitragsfestsetzung ab dem
1.Â MÃ¤rz 2020 aber gerade nicht mehr der konkrete Einkommensteuerbescheid
fÃ¼r das Jahr 2016 zugrunde, sondern die fiktive
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage. Auch die EinkÃ¼nfte aus selbststÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit aus dem Jahr 2018 kÃ¶nnen nicht als Regelentgelt herangezogen
werden. Zwar ist dem Schreiben der Steuerberaterin des KlÃ¤gers vom 24.Â MÃ¤rz
2020 und der von ihr eingereichten EinkommensteuererklÃ¤rung ein Gesamtbetrag
der EinkÃ¼nfte fÃ¼r das Jahr 2018 in HÃ¶he von 163.431,00Â â�¬ zu entnehmen.
Der KlÃ¤ger wies im Zusammenhang mit seinem Antrag auf ErmÃ¤Ã�igung der
BeitrÃ¤ge vom 18.Â MÃ¤rz 2020 aber selbst darauf hin, dass sein Einkommen im
Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise in keinerlei Zusammenhang mit dem
Einkommen im Jahr 2018 stehe.

Der durch den KlÃ¤ger im Zusammenhang mit dem Antrag auf Herabsetzung der
BeitrÃ¤ge angegebene Betrag von 1.500,00Â â�¬, auf den er seine
voraussichtlichen durchschnittlichen monatlichen EinkÃ¼nfte aus selbstÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit in den kommenden zwÃ¶lf Monate schÃ¤tzte, kann als Grundlage fÃ¼r
die Festsetzung des fÃ¼r die Berechnung des Krankengeldes maÃ�geblichen
Regelentgelts ebenfalls nicht herangezogen werden. Wie bei der erstmaligen
vorlÃ¤ufigen Festsetzung der BeitrÃ¤ge nach Â§Â 240 Abs.Â 4a SatzÂ 2 SGB V hat
auch die Ermittlung des der Krankengeldberechnung zugrunde zu legenden
Regelentgelts grundsÃ¤tzlich auf Grundlage der nachgewiesenen voraussichtlichen
Einnahmen zu erfolgen. Der KlÃ¤ger hat selbst eingerÃ¤umt, dass der Betrag von
1.500,00Â â�¬ vollkommen gegriffen gewesen sei, auch um die Situation mit Blick
auf die begehrte BeitragsermÃ¤Ã�igung mÃ¶glichst dramatisch darzustellen.
Nachdem der KlÃ¤ger selbst das voraussichtliche Einkommen nicht anhand bereits
abgeschlossener VertrÃ¤ge oder konkret anstehender Projekte ermittelt, sondern
lediglich grob geschÃ¤tzt hatte, kann der Betrag nicht Grundlage fÃ¼r die
Ermittlung des tatsÃ¤chlich zu ersetzenden Einkommens sein.

Dies gilt auch fÃ¼r das der letzten Beitragsbemessung vor der ArbeitsunfÃ¤higkeit
zugrunde gelegte Mindestbeitragsbemessungsentgelt, das ebenfalls ein rein
gegriffener Betrag ist, der die konkrete Einkommenssituation, wie bereits dargelegt,
nicht widerspiegeln kann.

ee) Die gesetzliche Neuregelung Ã¼ber die Beitragsfestsetzung bedingt keine
RÃ¼ckwirkungen auf die Bemessung des Krankengeldes.

Nach dem mit Wirkung vom 1. Januar 2018 neu eingefÃ¼hrten Â§Â 240 Abs.Â 4a
SGB V (i.d.F. des Art.Â 1 Nr.Â 16b Buchst. bÂ Gesetz zur StÃ¤rkung der Heil- und
Hilfsmittelversorgung [Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz â�� HHVG] vom 4.
April 2017, BGBl. I, S. 778) sind BeitrÃ¤ge zunÃ¤chst vorlÃ¤ufig nach dem letzten
Einkommensteuerbescheid festzusetzen und werden spÃ¤ter auf Grundlage der
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tatsÃ¤chlich erzielten beitragspflichtigen Einnahmen fÃ¼r das jeweilige
Kalenderjahr nach Vorlage des jeweiligen Einkommensteuerbescheides endgÃ¼ltig
festgesetzt. Eine entsprechende rÃ¼ckwirkende Bemessung des Krankengeldes ist
hingegen nicht vorgesehen. Â§Â 47 Abs.Â 4 Satz 2 SGB V, der auf das
Arbeitseinkommen vor Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit abstellt, ist keiner Ã�nderung
unterzogen worden. Dies entspricht ausdrÃ¼cklich dem gesetzgeberischen Willen
(vgl. BT-Drucks. 18/11205, S. 72, zu Nummer 16b): â��Im Hinblick auf das im
Zusammenhang mit einer nach Â§Â 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 abgegebenen
WahlerklÃ¤rung bei ArbeitsunfÃ¤higkeit zu berechnende Krankengeld ergeben sich
durch die Neuregelungen keine Ã�nderungen. FÃ¼r die Berechnung des
Krankengeldes fÃ¼r Versicherte, die nicht Arbeitnehmer sind, gilt nach Â§Â 47
Absatz 4 Satz 2 als Regelentgelt der kalendertÃ¤gliche Betrag, der zuletzt vor
Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Beitragsbemessung aus Arbeitseinkommen
maÃ�gebend war. Damit ist das Regelentgelt, das zuletzt vor Beginn der
ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Krankengeldberechnung maÃ�geblich war,
unabhÃ¤ngig von Beitragsnachberechnungen nach dem neuen Â§Â 240 Absatz 4a
Satz 3 endgÃ¼ltig festzustellen. Dabei wird berÃ¼cksichtigt, dass der Versicherte
typischerweise zur Sicherung seines Lebensunterhalts auf das Krankengeld
angewiesen ist und die Bewilligung zeitnah zum Ausfall des zu ersetzenden
Einkommens erfolgen muss. Dem wird Rechnung getragen, wenn als Regelentgelt
im Sinne einer widerlegbaren Vermutung auf die zuletzt vor Eintritt der
ArbeitsunfÃ¤higkeit maÃ�geblich gewesene Beitragsbemessungsgrundlage und
damit auf diejenigen VerhÃ¤ltnisse im aktuellen VersicherungsverhÃ¤ltnis abgestellt
wird, die anhand einfach festzustellender Tatsachen rasch und
verwaltungspraktikabel ermittelt werden kÃ¶nnen. Dies trÃ¤gt der Funktion des
Krankengeldes Rechnung, den Entgeltersatz bei vorÃ¼bergehendem Verlust der
ArbeitsfÃ¤higkeit sicherzustellen.â�� (so auch Senatsurteil vom 24.Â Juni 2022 â�� 
L 4 KR 1289/21 â�� n.v., LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 24.Â Oktober 2023
â�� L 11 KR 431/23 â�� juris, Rn.Â 30).

ff) Ein VerstoÃ� gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs.Â 1 GG im
Vergleich zu pflichtversicherten BeschÃ¤ftigten mit regelmÃ¤Ã�igem Arbeitsentgelt
liegt nicht vor. Die Pflichtversicherung erfasst nach ihrer gesetzlichen Typisierung
die Personengruppen, die wegen ihrer niedrigen EinkÃ¼nfte eines Schutzes fÃ¼r
den Fall der Krankheit bedÃ¼rfen, der durch Zwang zur Eigenvorsorge erreicht
werden soll. Von der Versicherungspflicht nicht erfasste Personen kÃ¶nnen kraft
eigener WillensentschlieÃ�ung freiwilliges Mitglied der gesetzlichen
Krankenversicherung werden oder sich privat gegen das Risiko der Krankheit
versichern. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat dementsprechend in der
Differenzierung zwischen Pflichtversicherten und freiwillig versicherten Personen
eine im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung langfristig bewÃ¤hrte
Unterscheidung erkannt (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 15. MÃ¤rz 2000 â�� 1 BvL
16/96 â�� juris, Rn.Â 79 ff.). Des Weiteren rechtfertigen die Unterschiede zwischen
Arbeitsentgelt und -einkommen als AnknÃ¼pfungspunkte fÃ¼r die Ersatzleistung
die unterschiedliche Berechnung der Ersatzleistung (BSG BeschlÃ¼sse vom 19.
Oktober 2017Â â�� B 3 KR 4/17 BÂ â�� juris, Rn. 8; 22. Februar 2017Â â�� B 3 KR
47/16 BÂ â�� juris, Rn. 12; 10. Mai 2010Â â�� B 1 KR 144/09 BÂ â�� juris, Rn. 10
sowie Urteil vom 30. MÃ¤rz 2004Â â�� B 1 KR 32/02 RÂ â�� juris, Rn. 23 jeweils
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m.w.N.).

4. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 193 Abs.Â 1 SatzÂ 1, Abs.Â 4 SGG.

5.Â Die Revision war nicht zuzulassen, da GrÃ¼nde hierfÃ¼r (vgl. Â§Â 160 Abs.Â 2
SGG) nicht vorliegen.

Â 

Erstellt am: 22.05.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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